
 

 
PE-CONS 79/11 COR 2 (de)  AF/ik  
 DG C  DE 

EUROPÄISCHE UNION 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT DER RAT

 Brüssel, den 13. Februar 2012 
 

2009/0035 (COD) 

 

PE-CONS 79/11 
COR 2 (de) 
 
  
 

  

DRS 133 
COMPET 624 
ECOFIN 896 
CODEC 2464 
OC 99 

GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE: KORRIGENDUM 
Betr.: RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES zur Änderung der Richtlinie 78/660/EWG des Rates über den 
Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen 
hinsichtlich Kleinstbetrieben 
GEMEINSAME LEITLINIEN 
Konsultationsfrist für Kroatien: 15.2.2012 

  

 



 

 
PE-CONS 79/11 COR 2 (de)  AF/ik 1 
 DG C  DE 

Seite 10 Artikel 1 Nummer 1 neuer Artikel 1a Absatz 6 

Statt: 

"(6) Überschreitet eine Gesellschaft zum Bilanzstichtag die Grenzen von zwei der drei in 

Absatz 1 bestimmten Schwellenwerte nicht bzw. nicht mehr, so wirkt sich dieser Umstand 

auf die Anwendung der in den Absätzen 2, 3 und 4 vorgesehenen Ausnahmen nur dann 

aus, wenn er sowohl während des laufenden als auch während des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs aufgetreten ist." 

muss es heißen: 

"(6) Wenn eine Gesellschaft zum Bilanzstichtag die Grenzen von zwei der drei in Absatz 1 

bestimmten Schwellenwerte überschreitet bzw. nicht mehr überschreitet, wirkt sich dieser 

Umstand auf die Anwendung der in den Absätzen 2, 3 und 4 vorgesehenen Ausnahmen nur 

dann aus, wenn er sowohl während des laufenden als auch während des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs aufgetreten ist." 

 


